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Verfahrensablauf Baulandumlegung
(nur innerhalb von Bauzonen)

Zeitlicher 
Ablauf

Grundeigentümer Gemeinde / Planer
Amt für Hochbau

und Raumplanung
Regierung

Antrag zur Genehmigung

Art. 14 BauV

Bearbeitung

evtl. Einbezug der 
Amtsstellen

Anmerkung des 
Einleitungsbeschlusses

im Grundbuch  

Kundmachung
Einleitungsbeschluss

Anordnung
Umlegungsverfahren von 

Amtes wegen

Informationsversammlung, zu 
der alle von der Umlegung 

betroffenen Grundeigentümer 
eingeladen werden 

Öffentliche Auflage sowie 
schriftliche Verständigung  

während 14 Tagen

Beschwerdemöglichkeit gegen 
Beschluss bei Regierung 

Mehrheit der 
Grundeigentümer ersucht 

begründet das 
Umlegungsverfahren

Art. 3 Abs. 2 BuG

Antrag zur Vorprüfung

Art. 3 Abs. 3 BuG

Art. 4 BuG

Art. 5 Abs. 1 BuG

Art. 5 Abs. 2 BuG

Art. 5 Abs. 4 BuG

Durchführung
Baulandumlegung

Art. 6 ff BuG

Art. 10
 Abs. 1-3 BuG

Einsprachemöglichkeit beim 
Gemeinderat

Art. 10 Abs. 4 BuG

Bearbeitung Genehmigung

Genehmigung
Neuzuteilungsplan und 

Veranlassung  der 
grundbürgerlichen 

Durchführung

Art. 10 Abs. 1-2 BuG

Ermittlung Kostenverteiler 
durch die vom Gemeinderat 

bestellte Schätzungskommision

Art. 12 BuG

Einsprachemöglichkeit gegen 
Beschluss Schätzungs-

kommission binnen 4 Wochen

Art. 12 Abs. 2 BuG

evtl. Einbezug der 
Amtsstellen
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Beschlussfassung
Neuzuteilungsplan

Art. 10
Abs. 1-3 BuG

AMT FÜR HOCHBAU UND RAUMPLANUNG
FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN 
AMT FÜR HOCHBAU UND RAUMPLANUNG
FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN 


